
 

 
 

Stand: 23.7.2007 
 

Zweites Gesetz zur Änderung des SGB II  - Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen – JobPerspektive - 
und Viertes Gesetz zur Änderung des SGB III – Verbesserung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Menschen mit Vermitt-

lungshemmnissen. 
 

- Am 6.7.2007 vom Bundestag beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet. Der Bundesrat wird die Gesetze am 21. September 2007 behandeln – 
Sie sollen mit Ausnahme des geänderten § 20 Abs. 4 SGB II zum 1.10.2007 in Kraft treten. 

 
Synopse 

 
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

Altes Recht Neues Recht  
§ 16 SGB II 

Leistungen zur Eingliederung 
 
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit 
Leistungen nach § 35 des Dritten Buches. Sie kann die übrigen 
im Dritten Kapitel, im Ersten bis Dritten und Sechsten Abschnitt 
des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im Ersten, Fünften und 
Siebten Abschnitt des Sechsten Kapitels und die in den §§ 417, 
421f, 421g, 421i, 421k, 421m und § 421n des Dritten Buches 
geregelten Leistungen erbringen. Für Eingliederungsleistungen 
an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach diesem Buch 
gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 
5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, die §§ 109 und 111 des 
Dritten Buches entsprechend. Die §§ 8, 36, 37 Abs. 4 und § 41 
Abs. 3 Satz 4 des Dritten Buches sind entsprechend anzuwen-
den. Aktivierungshilfen nach § 241 Abs. 3a und § 243 Abs. 2 des 
Dritten Buches können in Höhe der Gesamtkosten gefördert wer-
den. Die Arbeitsgelegenheiten nach die-sem Buch stehen den in 
§ 421f Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten Maßnahmen 
der öffentlich geförderten Beschäftigung und den in § 421g Abs. 1 

§ 16 SGB II 
Leistungen zur Eingliederung 

 
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen 
nach § 35 des Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten Kapitel, 
im Ersten bis Dritten und Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, im 
Fünften Kapitel, im Ersten, Fünften und Siebten Abschnitt des Sechsten 
Kapitels und die in den §§ 417, 421f, 421g, 421i, 421k, 421m, 421n, 
421o, 421p und 421q des Dritten Buches geregelten Leistungen erbrin-
gen. Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Hilfebe-
dürftige nach diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 
6, § 101 Abs. 1, 2 und 5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, die §§ 
109 und 111 des Dritten Buches entsprechend. Die §§ 8, 36, 37 Abs. 4 
und § 41 Abs. 3 Satz 4 des Dritten Buches sind entsprechend anzuwen-
den. Aktivierungshilfen nach § 241 Abs. 3a und § 243 Abs. 2 des Dritten 
Buches können in Höhe der Gesamtkosten gefördert werden. Die Ar-
beitsgelegenheiten nach diesem Buch stehen den in § 421f Abs. 1 Satz 
1 des Dritten Buches genannten Maßnahmen der öffentlich geförderten 
Beschäftigung und den in § 421g Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches ge-
nannten Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen 

Geändert durch 
das 4. Gesetz 
zur Änderung 
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Satz 1 des Dritten Buches genannten Arbeitsbeschaffungs- und 
Strukturanpassungsmaßnahmen gleich. 
 
(2) Über die in Absatz 1 genannten Leistungen hinaus können 
weitere Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung 
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erfor-
derlich sind; die weiteren Leistungen dürfen die Leistungen 
nach Absatz 1 nicht aufstocken. Zu den weiteren Leistungen 
gehören insbesondere 
1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder 

die häusliche Pflege von Angehörigen, 
2. die Schuldnerberatung, 
3. die psychosoziale Betreuung, 
4. die Suchtberatung, 
5. das Einstiegsgeld nach § 29, 
6. Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz. 
 
(3) … 
 
(4) … 
 

gleich. 
 
 
(2) Über die in Absatz 1 genannten Leistungen hinaus können weitere 
Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind; die weite-
ren Leistungen dürfen die Leistungen nach Absatz 1 nicht aufstocken. 
Zu den weiteren Leistungen gehören insbesondere 
1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häus-

liche Pflege von Angehörigen, 
2. die Schuldnerberatung, 
3. die psychosoziale Betreuung, 
4. die Suchtberatung, 
5. das Einstiegsgeld nach § 29, 
6. Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz, 
7. Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16a. 
 
(3) … 
 
(4) … 
 
(5) Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Dritten Buches oder nach Ab-
satz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 5 können auch für die Dauer einer Förderung des 
Arbeitgebers oder eines Trägers durch eine Geldleistung nach Absatz 1, 
Absatz 3 Satz 1 oder § 16 a erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit 
des Erwerbsfähigen aufgrund des zu berücksichtigenden Einkommens ent-
fallen ist. Während der Förderdauer nach Satz 1 gilt § 15 entsprechend. 
 

 § 16a SGB II 
Leistungen zur Beschäftigungsförderung 

 
(1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungs-
zuschuss als Ausgleich der zu erwartenden Minderleistungen des Ar-
beitnehmers und einen Zuschuss zu sonstigen Kosten erhalten. Voraus-
setzung ist, dass 
 
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige das 18. Lebensjahr vollendet hat, lang-
zeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches ist und in seinen Er-
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werbsmöglichkeiten durch mindestens zwei weitere in seiner Person liegen-
de Vermittlungshemmnisse besonders schwer beeinträchtigt ist, 
 
2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der Grundlage einer Eingliede-
rungsvereinbarung für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
betreut wurde und Eingliederungsleistungen unter Einbeziehung der 
übrigen Leistungen nach diesem Buch erhalten hat, 
 
3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussicht-
lich innerhalb der nächsten 24 Monate ohne die Förderung nach Satz 1 
nicht möglich ist und 
 
4. zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
ein Arbeitsverhältnis mit in der Regel voller Arbeitszeit unter Vereinba-
rung des tariflichen Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifliche Regelung 
keine Anwendung findet, des für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen 
Arbeitsentgelts begründet wird. Die vereinbarte Arbeitszeit darf die Hälf-
te der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten. 
 
(2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leis-
tungsfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis zu 75 
Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen. Berück-
sichtigungsfähig sind 
 
1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche 
Regelung keine Anwendung findet, das für vergleichbare Tätigkeiten 
ortsübliche zu zahlende Arbeitsentgelt und 
 
2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung. 
 
Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems Arbeitsent-
gelt erstattet, ist für den Zeitraum der Erstattung der Beschäftigungszu-
schuss entsprechend zu mindern. 
 
(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden 
 
1. für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in pauschalierter Form 
bis zu einer Höhe von 200 Euro monatlich sowie 

 3 



 
2. in besonders begründeten Einzelfällen einmalig für weitere notwendi-
ge Kosten des Arbeitgebers für besonderen Aufwand beim Aufbau von 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Übernahme von Investitionskosten ist 
ausgeschlossen. 
 
(4) Die Förderdauer beträgt 
 
1. für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der Beschäftigungs-
zuschuss soll anschließend ohne zeitliche Unterbrechung unbefristet er-
bracht werden, wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt ohne die Förderung nach Absatz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb 
der nächsten 24 Monate nicht möglich ist. 
 
2. für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwölf Monate je 
Arbeitnehmer. 
 
(5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 Nr. 1 Satz 2 kann der 
Beschäftigungszuschuss gegenüber der bisherigen Förderhöhe um bis zu 
10 Prozentpunkte vermindert werden, soweit die Leistungsfähigkeit des 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zugenommen hat und sich die Vermitt-
lungshemmnisse verringert haben. 
 
(6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dauer der Erbringung 
des Beschäftigungszuschusses eingestellt, liegt ein sachlicher Grund 
vor, der die Befristung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. 
 
(7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass der Arbeitneh-
mer in eine konkrete zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Ab-
satz 1 Satz 1 vermittelt werden kann. Die Förderung ist auch aufzuhe-
ben, wenn nach jeweils zwölf Monaten der Förderdauer feststeht, dass 
der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Ab-
satz 1 Satz 1 aufnehmen kann. Eine Förderung ist nur für die Dauer des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses möglich. 
 
(8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden 
 
1. vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemei-
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nen Arbeitsmarkt aufnehmen kann, 
 
2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung nach Absatz 7 
Satz 1 oder 2 aufgehoben wird. 
 
(9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der 
Arbeitgeber 
 
1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veran-
lasst hat, um einen Beschäftigungszuschuss zu erhalten oder  
 
2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung 
ohne besonderen Grund nicht mehr in Anspruch nimmt. 
 
(10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die 
Auswirkungen auf die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen, den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haus-
halte in den Jahren 2008 bis 2010 und berichtet dem Deutschen Bun-
destag hierüber bis zum 31. Dezember 2011. 
 

§ 20 SGB II 
Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts 

  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (2a) … 
  
   (3) … 
  
   (4) Die Regelleistung nach Absatz 2 wird jeweils zum 1. Juli 
eines Jahres um den Vomhundertsatz angepasst, um den sich 
der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung verändert. Für die Neubemessung der Regelleistung fin-
det § 28 Abs. 3 Satz 5 des Zwölften Buches entsprechende 
Anwendung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

§ 20 SGB II 
Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts 

  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (2a) … 
  
   (3) … 
  
   (4) Die Regelleistung nach Absatz 2 Satz 1 wird jeweils zum 1. Juli 
eines Jahres um den Vomhundertsatz angepasst, um den sich der 
aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung verän-
dert. Für die Neubemessung der Regelleistung findet § 28 Abs. 3 
Satz 5 des Zwölften Buches entsprechende Anwendung. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils spätestens zum 

Geändert durch 
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gibt jeweils spätestens zum 30. Juni eines Kalenderjahres die 
Höhe der Regelleistung nach Absatz 2, die für die folgenden 
zwölf Monate maßgebend ist, im Bundesgesetzblatt bekannt. 

 

30. Juni eines Kalenderjahres die Höhe der Regelleistung nach Ab-
satz 2, die für die folgenden zwölf Monate maßgebend ist, im Bun-
desgesetzblatt bekannt. Bei der Anpassung nach Satz 1 sind Beträ-
ge, die nicht volle Euro ergeben, bis zu 0,49 Euro abzurunden und 
von 0,50 Euro an aufzurunden. 
 

 
§ 31 SGB II 

Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II und des 
befristeten Zuschlags 

  
   (1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlags 
nach § 24 in einer ersten Stufe um 30 vom Hundert der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Re-
gelleistung abgesenkt, wenn 
 
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über 

die Rechtsfolgen weigert, 
a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung ab-

zuschließen, 
b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten 

zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang 
Eigenbemühungen nachzuweisen, 

c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, 
ein zumutbares Angebot nach § 15a oder eine sonsti-
ge in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte 
Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen, oder 

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 auszuführen, 
 

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen eine zumutbare Maßnahme zur Eingliede-
rung in Arbeit abgebrochen oder Anlass für den Abbruch 
gegeben hat. 

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen 
wichtigen Grund für sein Verhalten nachweist. 
 
(2) … 

§ 31 SGB II 
Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II und des be-

fristeten Zuschlags 
  
   (1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlags nach 
§ 24 in einer ersten Stufe um 30 vom Hundert der für den erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung abge-
senkt, wenn 
 
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die 

Rechtsfolgen weigert, 
a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschlie-

ßen, 
b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten zu er-

füllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemü-
hungen nachzuweisen, 

c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine 
mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16a geförderte 
Arbeit, ein zumutbares Angebot nach § 15a oder eine sons-
tige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Maß-
nahme aufzunehmen oder fortzuführen, oder 

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 auszuführen, 
 

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die Rechts-
folgen eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit 
abgebrochen oder Anlass für den Abbruch gegeben hat. 

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen wichti-
gen Grund für sein Verhalten nachweist. 
 
(2) … 

Geändert durch 
das 2. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB II; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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§ 46 SGB II 
Finanzierung aus Bundesmitteln 

  
   (1) … 
  
   (2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die 
Mittel nach Absatz 1 Satz 4 auf die Agenturen für Arbeit zu 
verteilen sind. Bei der Zuweisung wird die Zahl der erwerbsfä-
higen Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung zugrunde 
gelegt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel 
nach Absatz 1 Satz 4 festlegen. 
 
(3) … 

 

§ 46 SGB II 
Finanzierung aus Bundesmitteln 

  
 (1) … 
  

   (2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach 
Absatz 1 Satz 4 auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zu-
weisung wird die Zahl der erwerbsfähigen Bezieher von Leistungen zur 
Grundsicherung zugrunde gelegt. Bei der Zuweisung der Mittel für die Leis-
tungen nach § 16a wird die Zahl der erwerbsfähigen Bezieher der Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die länger als ein Jahr arbeits-
los sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben, zugrunde gelegt. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates andere oder ergänzende Maßstäbe für die Vertei-
lung der Mittel nach Absatz 1 Satz 4 festlegen. 

(3) … 
 

Geändert durch 
das 2. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB II; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 

 § 70 SGB II 
Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 

Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungs-
hemmnissen – JobPerspektive 

 
(1) § 16a ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als 
Arbeitgeber nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten Buches und nur Arbei-
ten im Sinne des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches gefördert 
werden können. 
 
(2) § 16a Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitraum von sechs 
Monaten nach dem 30. September 2007 liegt. In besonders begründeten 
Einzelfällen kann der Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem 1. Oktober 
2007 liegen. 
 
 
 
 
 
 

 

Neu eingefügt 
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Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) 
Altes Recht Neues Recht  
§ 27 SGB III 

Versicherungsfreie Beschäftigte 
 

(1) … 
 
(2) … 
 
(3) Versicherungsfrei sind Personen in einer 
 
1. unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig ausüben. Un-

ständig ist eine Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche 
der Natur der Sache nach beschränkt zu sein pflegt oder im 
voraus durch Arbeitsvertrag beschränkt ist, 

 
2. Beschäftigung als Heimarbeiter, die gleichzeitig mit einer Tätig-

keit als Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4 Viertes Buch) ausgeübt 
wird, wenn der überwiegende Teil des Verdienstes aus der 
Tätigkeit als Zwischenmeister bezogen wird, 

 
3. Beschäftigung als ausländischer Arbeitnehmer zur beruflichen 

Aus- oder Fortbildung, wenn 
a) die berufliche Aus- oder Fortbildung aus Mitteln des Bun-

des, eines Landes, einer Gemeinde oder eines Gemein-
deverbandes oder aus Mitteln einer Einrichtung oder einer 
Organisation, die sich der Aus- oder Fortbildung von Aus-
ländern widmet, gefördert wird, 

b) sie verpflichtet sind, nach Beendigung der geförderten Aus- 
oder Fortbildung das Inland zu verlassen, und 

c) die im Inland zurückgelegten Versicherungszeiten weder 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft noch 
nach zwischenstaatlichen Abkommen oder dem Recht 
des Wohnlandes des Arbeitnehmers einen Anspruch auf 
Leistungen für den Fall der Arbeitslosigkeit in dem Wohn-
land des Betreffenden begründen können, 

 

§ 27 SGB III 
Versicherungsfreie Beschäftigte 

 
(1) … 
 
(2) … 
 
(3) Versicherungsfrei sind Personen in einer 
 
1. unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig ausüben. Un-

ständig ist eine Beschäftigung, die auf weniger als eine Wo-
che der Natur der Sache nach beschränkt zu sein pflegt oder 
im voraus durch Arbeitsvertrag beschränkt ist, 

 
2. Beschäftigung als Heimarbeiter, die gleichzeitig mit einer Tä-

tigkeit als Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4 Viertes Buch) aus-
geübt wird, wenn der überwiegende Teil des Verdienstes aus 
der Tätigkeit als Zwischenmeister bezogen wird, 

 
3. Beschäftigung als ausländischer Arbeitnehmer zur beruflichen 

Aus- oder Fortbildung, wenn 
a) die berufliche Aus- oder Fortbildung aus Mitteln des Bun-

des, eines Landes, einer Gemeinde oder eines Gemein-
deverbandes oder aus Mitteln einer Einrichtung oder ei-
ner Organisation, die sich der Aus- oder Fortbildung von 
Ausländern widmet, gefördert wird, 

b) sie verpflichtet sind, nach Beendigung der geförderten 
Aus- oder Fortbildung das Inland zu verlassen, und 

c) die im Inland zurückgelegten Versicherungszeiten weder 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft noch 
nach zwischenstaatlichen Abkommen oder dem Recht 
des Wohnlandes des Arbeitnehmers einen Anspruch auf 
Leistungen für den Fall der Arbeitslosigkeit in dem 
Wohnland des Betreffenden begründen können, 

 

Geändert durch 
das 2. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB II; soll 
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4. Beschäftigung als ehrenamtlicher Bürgermeister oder ehrenamt-
licher Beigeordneter, 

 
5. Beschäftigung, die als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gefördert 

wird. 
(4) … 
 
(5) … 

4. Beschäftigung als ehrenamtlicher Bürgermeister oder ehren-
amtlicher Beigeordneter, 

 
5. Beschäftigung, die als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geför-

dert wird, 
 
6. Beschäftigung, die mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 

16a des Zweiten Buches gefördert wird. 
 
(4) … 
 
(5) … 

§ 3 SGB III 
Leistungen der Arbeitsförderung 

(1) … 
(2) Arbeitgeber erhalten folgende Leistungen: 
 
1. Arbeitsmarktberatung sowie Ausbildungs- und Arbeitsvermitt-

lung, 
2. Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten bei Eingliederung von leis-

tungsgeminderten Arbeitnehmern, bei Neugründungen, bei 
der Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Vertretung 
sowie im Rahmen der Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung beschäftigter Arbeitnehmer, 

3. Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung bei Durchführung von 
Maßnahmen während der betrieblichen Ausbildungszeit sowie 
weitere Zuschüsse bei behinderten Menschen, 

4. Erstattung der Praktikumsvergütung, 
5. Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung für Bezieher 

von Saison-Kurzarbeitergeld. 
 
(3) … 
 
(4) … 
 
(5) … 

 

§ 3 SGB III 
Leistungen der Arbeitsförderung 

(1) … 
(2) Arbeitgeber erhalten folgende Leistungen: 
 
1. Arbeitsmarktberatung sowie Ausbildungs- und Arbeitsvermitt-

lung, 
2. Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten bei Eingliederung von leis-

tungsgeminderten Arbeitnehmern, bei Neugründungen, bei 
der Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Vertre-
tung sowie im Rahmen der Förderung der beruflichen Wei-
terbildung beschäftigter Arbeitnehmer, 

3. Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung bei Durchführung von 
Maßnahmen während der betrieblichen Ausbildungszeit so-
wie weitere Zuschüsse bei behinderten Menschen, 

4. Zuschüsse zur Vergütung bei einer Einstiegsqualifizierung, 
5. Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung für Bezieher 

von Saison-Kurzarbeitergeld. 
 
(3) … 
 
(4) … 
 
(5) … 

 

Geändert durch 
das 4. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB III; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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§ 14 SGB III 
Auszubildende 

  
   Auszubildende sind die zur Berufsausbildung Beschäftigten und 
Teilnehmer an nach diesem Buch förderungsfähigen berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahmen. 

 

§ 14 SGB III 
Auszubildende 

  
   Auszubildende sind die zur Berufsausbildung Beschäftigten und 
Teilnehmer an nach diesem Buch förderungsfähigen berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahmen sowie Teilnehmer an einer Ein-
stiegsqualifizierung. 
 
 
 

 

Geändert durch 
das 4. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB III; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 

§ 22 SGB III 
Verhältnis zu anderen Leistungen 

(1) … 
 
(2) … 
 
(3) … 
 
(4) Leistungen nach den §§ 35, 37, 37c, nach dem Ersten bis Drit-
ten und Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, nach den §§ 97 
bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 5, den §§ 102, 
103 Satz 1 Nr. 1 und 3, den §§ 109 und 111, § 116 Nr. 3, den §§ 
160 bis 162, nach dem Fünften Kapitel, nach dem Ersten, Fünften 
und Siebten Abschnitt des Sechsten Kapitels sowie nach den §§ 
417, 421f, 421i, 421k und 421m werden nicht an oder für erwerbs-
fähige Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches erbracht. So-
fern die Bundesagentur für Arbeit für die Erbringung von Leistun-
gen nach § 35 besondere Dienststellen nach § 367 Abs. 2 Satz 2 
eingerichtet oder zusätzliche Vermittlungsdienstleistungen agen-
turübergreifend organisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen 
Vermittlungsleistungen abweichend von Satz 1 auch an oder für 
erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches. Eine 
Leistungserbringung an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige im 
Sinne des Zweiten Buches nach den Grundsätzen der §§ 88 bis 92 
des Zehnten Buches bleibt ebenfalls unberührt. Die Agenturen für 

§ 22 SGB III 
Verhältnis zu anderen Leistungen 

(1) … 
 
(2) … 
 
(3) … 
 

(4) Leistungen nach den §§ 35, 37, 37c, nach dem Ersten bis Dritten 
und Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, nach den §§ 97 bis 99, 
100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 5, den §§ 102, 103 Satz 1 
Nr. 1 und 3, den §§ 109 und 111, § 116 Nr. 3, den §§ 160 bis 162, 
nach dem Fünften Kapitel, nach dem Ersten, Fünften und Siebten 
Abschnitt des Sechsten Kapitels sowie nach den §§ 417, 421f, 421i, 
421k, 421m, 421n, 421o und 421p werden nicht an oder für er-
werbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches erbracht. 
Sofern die Bundesagentur für Arbeit für die Erbringung von Leistun-
gen nach § 35 besondere Dienststellen nach § 367 Abs. 2 Satz 2 
eingerichtet oder zusätzliche Vermittlungsdienstleistungen agentur-
übergreifend organisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen Ver-
mittlungsleistungen abweichend von Satz 1 auch an oder für er-
werbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches. Eine 
Leistungserbringung an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige im 
Sinne des Zweiten Buches nach den Grundsätzen der §§ 88 bis 92 
des Zehnten Buches bleibt ebenfalls unberührt. Die Agenturen für 

Geändert durch 
das 4. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB III; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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Arbeit dürfen Aufträge nach Satz 3 zur Ausbildungsvermittlung nur 
aus wichtigem Grund ablehnen. Abweichend von Satz 1 werden 
die Leistungen nach den §§ 35, 37 Abs. 4, den §§ 102, 103 Nr. 1 
und 3, den §§ 109 und 111 auch an oder für erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige im Sinne des Zweiten Buches erbracht, die einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld haben. 

 

Arbeit dürfen Aufträge nach Satz 3 zur Ausbildungsvermittlung nur 
aus wichtigem Grund ablehnen. Abweichend von Satz 1 werden die 
Leistungen nach den §§ 35, 37 Abs. 4, den §§ 102, 103 Nr. 1 und 3, 
den §§ 109 und 111 auch an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
im Sinne des Zweiten Buches erbracht, die einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld haben. 

 
 § 235b SGB III 

Einstiegsqualifizierung 
 
(1) Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durch-
führen, können durch Zuschüsse zur Vergütung bis zu einer Höhe 
von 192 Euro monatlich zuzüglich eines pauschalierten Anteils am 
durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag des Auszubil-
denden gefördert werden. Die betriebliche Einstiegsqualifizierung 
dient der Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeit. Soweit die betriebliche Einstiegsqua-
lifizierung als Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz durchgeführt wird, gelten die §§ 68 bis 70 des Berufs-
bildungsgesetzes. 
 
(2) Eine Einstiegsqualifizierung kann für die Dauer von sechs bis 
längstens zwölf Monaten gefördert werden, wenn sie 
 
1. auf der Grundlage eines Vertrages im Sinne des § 26 des Berufs-
bildungsgesetzes mit dem Auszubildenden durchgeführt wird, 
 
2. auf einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne der §§ 4 Abs. 1 
des Berufsbildungsgesetzes, 25 Abs. 1 Satz 1 der Handwerksord-
nung oder des Seemannsgesetzes vorbereitet und 
 
3. in Vollzeit oder wegen der Erziehung eigener Kinder oder der 
Pflege von Familienangehörigen in Teilzeit von mindestens 20 Wo-
chenstunden durchgeführt wird. 
 
(3) Der Abschluss des Vertrages ist der nach dem Berufsbildungs-
gesetz zuständigen Stelle anzuzeigen. Die vermittelten Kenntnisse 
und Fertigkeiten sind vom Betrieb zu bescheinigen. Die zuständige 
Stelle stellt über die erfolgreich durchgeführte betriebliche Einstiegs-

Neu eingefügt 
durch das 4. 
Gesetz zur Än-
derung des SGB 
III; soll ab 
1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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qualifizierung ein Zertifikat aus. 
 
(4) Förderungsfähig sind 
 
1. bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbildungsbewerber mit 
aus individuellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspekti-
ven, die auch nach den bundesweiten Nachvermittlungsaktionen 
keinen Ausbildungsplatz haben, 
 
2. Auszubildende, die noch nicht in vollem Maße über die erforderli-
che Ausbildungsbefähigung verfügen und 
 
3. lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Auszubildende. 
 
(5) Die Förderung eines Auszubildenden, der bereits eine betriebli-
che Einstiegsqualifizierung bei dem Antrag stellenden Betrieb oder 
in einem anderen Betrieb des Unternehmens durchlaufen hat, oder 
in einem Betrieb des Unternehmens oder eines verbundenen Unter-
nehmens in den letzten drei Jahren vor Beginn der Einstiegsqualifi-
zierung versicherungspflichtig beschäftigt war, ist ausgeschlossen. 
Gleiches gilt, wenn die Einstiegsqualifizierung im Betrieb der Ehe-
gatten, Lebenspartner oder Eltern durchgeführt wird. 
 
(6) Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähe-
re über Voraussetzungen, Art, Umfang und Verfahren der Förderung 
zu bestimmen. 

 
Förderung der Berufsausbildung und Beschäftigung beglei-

tende Eingliederungshilfen 
§ 240 SGB III 
Grundsatz 

  
   Träger von Maßnahmen der beruflichen Ausbildung können 
durch Zuschüsse gefördert werden, wenn sie 
 
1. durch zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen Ausbildung für 

förderungsbedürftige Auszubildende diesen eine berufliche 
Ausbildung ermöglichen und ihre Eingliederungsaussichten 

Förderung der Berufsausbildung und Beschäftigung beglei-
tende Eingliederungshilfen 

§ 240 SGB III 
Grundsatz 

  
   Träger können durch Zuschüsse gefördert werden, wenn sie 
 
1. durch zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen Ausbildung für 

förderungsbedürftige Auszubildende diesen eine berufliche 
Ausbildung ermöglichen und ihre Eingliederungsaussichten 
verbessern oder 

Geändert durch 
das 4. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB III; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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verbessern oder 
 
2. besonders benachteiligte Jugendliche, die keine Beschäftigung 

haben und nicht ausbildungsuchend oder arbeitsuchend ge-
meldet sind, durch zusätzliche soziale Betreuungsmaßnah-
men an Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung heran-
führen. 

 

 
2. besonders benachteiligte Jugendliche, die keine Beschäftigung 

haben und nicht ausbildungsuchend oder arbeitsuchend ge-
meldet sind, durch zusätzliche soziale Betreuungsmaßnah-
men an Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung heran-
führen oder 

 
3. mit sozialpädagogischer Begleitung während einer Berufsaus-

bildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz oder 
einer Einstiegsqualifizierung und mit administrativen und or-
ganisatorischen Hilfen Betriebe bei der Berufsausbildung, der 
Berufsausbildungsvorbereitung und bei der Einstiegsqualifi-
zierung förderungsbedürftiger Auszubildender unterstützen. 

 
 

§ 241 SGB III 
Förderungsfähige Maßnahmen 

(1) … 
(2) Maßnahmen, die anstelle einer Ausbildung in einem Betrieb als 
berufliche Ausbildung im ersten Jahr in einer außerbetrieblichen 
Einrichtung im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach 
dem Berufsbildungsgesetz durchgeführt werden, sind förderungs-
fähig, wenn 
1. den an der Maßnahme teilnehmenden Auszubildenden auch mit 

ausbildungsbegleitenden Hilfen eine Ausbildungsstelle in ei-
nem Betrieb nicht vermittelt werden kann, 

2. die Auszubildenden nach Erfüllung der allgemeinbildenden Voll-
zeitschulpflicht an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme mit einer Dauer von mindestens sechs Monaten teilge-
nommen haben und 

3. der Anteil betrieblicher Praktikumsphasen sechs Monate je Aus-
bildungsjahr nicht überschreitet. 

Nach Ablauf des ersten Jahres der Ausbildung in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung ist eine weitere Förderung nur möglich, so-
lange dem Auszubildenden auch mit ausbildungsbegleitenden Hil-
fen eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb nicht vermittelt werden 
kann. Im Zusammenwirken mit den Trägern der Maßnahmen sind 
alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um den Übergang der Auszu-

§ 241 SGB III 
Förderungsfähige Maßnahmen 

(1) … 
(2) Maßnahmen, die anstelle einer Ausbildung in einem Betrieb 
als berufliche Ausbildung im ersten Jahr in einer außerbetriebli-
chen Einrichtung im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages 
nach dem Berufsbildungsgesetz durchgeführt werden, sind förde-
rungsfähig, wenn 
1. den an der Maßnahme teilnehmenden Auszubildenden auch 

mit ausbildungsbegleitenden Hilfen eine Ausbildungsstelle in 
einem Betrieb nicht vermittelt werden kann, 

2. die Auszubildenden nach Erfüllung der allgemeinbildenden 
Vollzeitschulpflicht an einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme mit einer Dauer von mindestens sechs Monaten 
teilgenommen haben und 

3. der Anteil betrieblicher Praktikumsphasen sechs Monate je 
Ausbildungsjahr nicht überschreitet. 

Nach Ablauf des ersten Jahres der Ausbildung in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung ist eine weitere Förderung nur möglich, 
solange dem Auszubildenden auch mit ausbildungsbegleitenden 
Hilfen eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb nicht vermittelt 
werden kann. Im Zusammenwirken mit den Trägern der Maß-
nahmen sind alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um den Über-

Geändert durch 
das 4. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB III; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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bildenden auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu fördern. 
Falls erforderlich, ist dieser Übergang mit ausbildungsbegleitenden 
Hilfen zu unterstützen. Wenn die betriebliche Ausbildung innerhalb 
von drei Monaten nach dem Übergang nicht fortgeführt werden 
kann, ist die weitere Teilnahme an der außerbetrieblichen Ausbil-
dungsmaßnahme möglich. 
(3) … 
(3a) … 
(4) … 

 

gang der Auszubildenden auf einen betrieblichen Ausbildungs-
platz zu fördern. Falls erforderlich, ist dieser Übergang mit ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen zu unterstützen. Wenn die betriebliche 
Ausbildung innerhalb von vier Monaten nach dem Übergang nicht 
fortgeführt werden kann, ist die weitere Teilnahme an der außer-
betrieblichen Ausbildungsmaßnahme möglich. 
(3) … 
(3a) … 
(4) … 

 
 § 241a SGB III 

Sozialpädagogische Begleitung und organisatorische Unter-
stützung bei betrieblicher Berufsausbildung und Berufsausbil-

dungsvorbereitung 
 
(1) Förderungsfähig sind notwendige Maßnahmen zur sozialpäda-
gogischen Begleitung lernbeeinträchtigter und sozial benachteiligter 
Auszubildender während einer Berufsausbildungsvorbereitung nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder einer Einstiegsqualifizierung. 
 
(2) Förderungsfähig sind Maßnahmen zur Unterstützung von Klein- 
oder Mittelbetrieben bei administrativen und organisatorischen Auf-
gaben im Zusammenhang mit der betrieblichen Berufsausbildung, 
der Berufsausbildungsvorbereitung nach dem 
Berufsbildungsgesetz und der Einstiegsqualifizierung lernbeeinträch-
tiger und sozial benachteiligter Auszubildender. Die Förderung ist 
ausgeschlossen, wenn gleichartige Leistungen nach einem Bundes- 
oder Landesprogramm erbracht werden. 

 

Neu eingefügt 
durch das 4. 
Gesetz zur Än-
derung des SGB 
III; soll ab 
1.10.2007 in 
Kraft treten. 

§ 246 SGB III 
Sonstige Kosten 

  
   Als sonstige Kosten können übernommen werden 
 
1. Zuschüsse für die Teilnahme des Ausbildungs- und Betreu-

ungspersonals an besonderen von der Bundesagentur aner-
kannten Weiterbildungsmaßnahmen, 

§ 246 SGB III 
Sonstige Kosten 

  
   Als sonstige Kosten können übernommen werden 
 
1. Zuschüsse für die Teilnahme des Ausbildungs- und Betreu-

ungspersonals an besonderen von der Bundesagentur aner-
kannten Weiterbildungsmaßnahmen, 

Geändert durch 
das 4. Gesetz 
zur Änderung 
des SGB III; soll 
ab 1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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2. bei ausbildungsbegleitenden Hilfen zur Weitergabe an den Aus-
zubildenden ein Zuschuss zu den Fahrkosten, wenn dem 
Auszubildenden durch die Teilnahme an der Maßnahme Fahr-
kosten zusätzlich entstehen und 

3. bei erfolgreicher vorzeitiger Vermittlung aus einer nach § 241 
Abs. 2 geförderten außerbetrieblichen Ausbildung in eine be-
triebliche Ausbildung eine Pauschale an den Träger. Die Pau-
schale beträgt 2 000 Euro für jede Vermittlung. Die Vermitt-
lung muss spätestens zwölf Monate vor dem vertraglichen 
Ende der außerbetrieblichen Ausbildung erfolgt sein. Die Ver-
mittlung gilt als erfolgreich, wenn das Ausbildungsverhältnis 
länger als drei Monate fortbesteht. Die Pauschale wird für je-
den Auszubildenden nur einmal gezahlt. 

 

2. bei ausbildungsbegleitenden Hilfen zur Weitergabe an den 
Auszubildenden ein Zuschuss zu den Fahrkosten, wenn dem 
Auszubildenden durch die Teilnahme an der Maßnahme 
Fahrkosten zusätzlich entstehen und 

3. bei erfolgreicher vorzeitiger Vermittlung aus einer nach § 241 
Abs. 2 geförderten außerbetrieblichen Ausbildung in eine be-
triebliche Ausbildung eine Pauschale an den Träger. Die 
Pauschale beträgt 2 000 Euro für jede Vermittlung. Die Ver-
mittlung muss spätestens zwölf Monate vor dem vertragli-
chen Ende der außerbetrieblichen Ausbildung erfolgt sein. 
Die Vermittlung gilt als erfolgreich, wenn das Ausbildungs-
verhältnis länger als vier Monate fortbesteht. Die Pauschale 
wird für jeden Auszubildenden nur einmal gezahlt. 

 
 

 
 § 421o SGB III 

Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 
 
(1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von jüngeren Arbeitneh-
mern, die bei Aufnahme der Beschäftigung das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, Zuschüsse erhalten, wenn diese 
 
1. vor Aufnahme der Beschäftigung mindestens sechs Monate ar-
beitslos (§ 119) waren, 
 
2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen und 
 
3. im Rahmen des Arbeitsverhältnisses qualifiziert werden. 
 
(2) Die Förderdauer richtet sich nach den jeweiligen Eingliederungs-
erfordernissen und darf zwölf Monate nicht überschreiten. Die För-
derhöhe beträgt 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeits-
entgelts. Davon werden in der Regel  35 Prozentpunkte als Zu-
schuss zum Arbeitsentgelt und mindestens 15 Prozentpunkte für die 
Qualifizierung des Arbeitnehmers geleistet. 
 
(3) Das berücksichtigungsfähige Arbeitsentgelt und die Auszahlung 
des Zuschusses bestimmen sich nach § 220. Soweit das regelmäßig 

Neu eingefügt 
durch das 4. 
Gesetz zur Än-
derung des SGB 
III; soll ab 
1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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gezahlte Arbeitsentgelt 1 000 Euro überschreitet, bleibt der 1 000 
Euro übersteigende Teil bei der Berechnung 
des Zuschusses unberücksichtigt. 
 
(4) Inhalt der Qualifizierung nach Absatz 1 Nr. 3 soll die betriebsna-
he Vermittlung von arbeitsmarktverwertbaren Kenntnissen, Fertig-
keiten und Fähigkeiten sein, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern und auf einen beruflichen Abschluss vorbereiten können. 
Der Arbeitgeber hat die vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten zu bescheinigen. Die Qualifizierung kann auch durch 
einen Träger durchgeführt werden, wenn eine Qualifizierung im Be-
trieb nicht möglich ist. 
 
(5) Leistungen nach diesem Buch, die auf einen beruflichen Ab-
schluss zielen, haben Vorrang vor dieser Leistung. 
 
(6) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn 

 
1. zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um einen Eingliede-
rungszuschuss zu erhalten, 
 
2. die Einstellung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt, bei dem 
der Arbeitnehmer während der letzten zwei Jahre vor Förderungs-
beginn mehr als drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt war 
oder 
 
3. es sich nicht um eine Vollzeitbeschäftigung handelt. 
 
(7) Der Qualifizierungszuschuss ist teilweise zurückzuzahlen, wenn 
das Beschäftigungsverhältnis während des Beschäftigungszeit-
raums beendet wird. Dies gilt nicht, wenn 
 
1. der Arbeitgeber berechtigt war, das Arbeitsverhältnis aus Grün-
den, die in der Person oder dem Verhalten des Arbeitnehmers lie-
gen, zu kündigen, 
 
2. eine Kündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, die 
einer Weiterbeschäftigung im Betrieb entgegenstehen, berechtigt 
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war oder 
 
3. die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf das Bestreben des 
Arbeitnehmers hin erfolgt, ohne dass der Arbeitgeber den Grund 
hierfür zu vertreten hat. Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des För-
derungsbetrages begrenzt. 
 
(8) Wird die Vermittlung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten nach Absatz 4 nicht bescheinigt, ist der Qualifizierungszuschuss 
teilweise zurückzuzahlen. Die Rückzahlung ist auf ein Fünftel des 
Förderungsbetrages begrenzt. 
 
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten für Förderungen, die bis zum 31. De-
zember 2010 begonnen haben. 
 
(10) Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nä-
here über Voraussetzungen, Art, Umfang und Verfahren der Qualifi-
zierung zu bestimmen. 

 
 § 421p SGB III 

Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 
 
(1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von jüngeren Arbeitneh-
mern mit Berufsabschluss, die bei Aufnahme der Beschäftigung das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Zuschüsse zum Arbeits-
entgelt erhalten, wenn diese vor Aufnahme der 
Beschäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos (§ 119) waren. 
 
(2) Förderhöhe und Förderdauer richten sich nach den jeweiligen 
Eingliederungserfordernissen. Die Förderhöhe darf 25 Prozent des 
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts nicht unterschreiten und 
50 Prozent nicht überschreiten. Die Förderdauer beträgt längstens 
zwölf Monate. 
 
(3) Die Regelungen des § 421o zum berücksichtigungsfähigen Ar-
beitsentgelt, zur Auszahlung des Zuschusses, zum Förderungsaus-
schluss und zur Rückzahlung des Zuschusses sowie zur Befristung 
der Leistung gelten entsprechend. 

 

Neu eingefügt 
durch das 4. 
Gesetz zur Än-
derung des SGB 
III; soll ab 
1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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 § 421q SGB III 
Erweiterte Berufsorientierung 

 
Abweichend von § 33 Satz 4 können bis zum 31. Dezember 2010 
Berufsorientierungsmaßnahmen über einen Zeitraum von vier Wo-
chen hinaus und außerhalb der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt 
werden. 

 

Neu eingefügt 
durch das 4. 
Gesetz zur Än-
derung des SGB 
III; soll ab 
1.10.2007 in 
Kraft treten. 
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